
ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Bearbeitungsstand: 06.06.2019, erg. 02.07.2019 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit  

vom 09.10.2018 bis 09.11.2018 

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

und der 

frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 19.09.2018 bis 09.11.2018 

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„METZGERÄCKER SÜD“, Vorentwurf vom 03.09.2018 

 

der Stadt Weinstadt 

 

öffentlich 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1.1 Kämmerei - Steueramt – Erschließungsbeiträge  

1.2 Liegenschaftsamt   

1.3 Amt für öffentliche Ordnung - Straßenverkehrsbehörde  

1.4 Amt für öffentliche Ordnung - Feuerwehr Weinstadt  

1.5 Personal-, Sport- und Bäderamt 25.09.2018 

1.6 Amt für Familie, Bildung und Soziales  

1.7 Baurechtsamt 31.10.2018 

1.8 Tiefbauamt der Stadt Weinstadt  

1.9 Stadtwerke Weinstadt 20.09.2018 

1.10 Stadtentwässerung Weinstadt  

2 Landratsamt Rems-Murr-Kreis - Baurecht und Strukturentwicklung 17.10.2018 

3.1 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 21 - Höhere Raumordnungsbehörde 22.10.2018/07.11.2018 

3.2 Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege  

3.3 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg 24.10.2018 

4 Verband Region Stuttgart 08.11.2018 

5 Planungsverband Unteres Remstal - Geschäftsstelle in Waiblingen 26.10.2018 

6 Rettungsleitstelle Rems-Murr  

7 Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr-Kreis mbH 02.11.2018 

8 Zweckverband Landeswasserversorgung 20.09.2018 

9 Zweckverband Wasserversorgung NOW Nordostwürttemberg 20.09.2018 

10 Ehrenamtl. Denkmalpfleger   

11 Polizeipräsidium Aalen - Sachbereich Verkehr 27.09.2018 

12 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 18.10.2018 

13 Handwerkskammer Stuttgart 16.10.2018 

14 I H K Bezirkskammer Rems-Murr 05.11.2018 

15 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

16 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 09.10.2018 

17 amprion 16.10.2018 
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Nr. Name Schreiben vom 

18 Deutsche Telekom AG, T-Com Technische Infrastruktur  

19 E-Plus Mobilfunk GmbH  26.10.2018 

20 Netze BW GmbH Region Alb-Neckar  

21 Süwag Netzservice GmbH Netzplanung/ Baukoordination 19.09.2018 

22 TransnetBW GmbH 17.10.2018 

23 Unitymedia BW GmbH  26.09.2018 

24 Gemeinde Aichwald 21.09.2018 

25 Gemeinde Baltmannsweiler 23.10.2018 

26 Gemeinde Remshalden  

27 Gemeinde Winterbach 24.09.2018 

28 Gemeinde Korb 20.09.2018 

29 Stadt Waiblingen 01.10.2018 

30 Stadt Kernen im Remstal  

 

Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Schreiben vom 

31 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)  

32 Naturschutzbund Deutschland LV Baden Württemberg e.V. (NABU)  

33 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.(LNV)  

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Schreiben vom 

Ö1 Rechtsanwältin Verena Rösner in Vertretung von Simon Hayler 09.11.2018 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

1.5  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Begriff „LKW“ wurde durch den Begriff „Lastkraftwagen“ ersetzt, 

welcher im Duden ausreichend definiert wird. 

Der Punkt „Werbeanlagen für Drittwerbung“ wurde entsprechend 

ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen. 

 

Die Stadtwerke Weinstadt werden am Verfahren weiterhin beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amt für Umweltschutz 

Zu Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Unterlagen werden im nächsten Verfahrensschritt erarbeitet. 

 

Eine artenschutzrechtliche Untersuchung folgt zum Entwurf. Das 

Hinweispapier zu „Naturschutzrechtliche Anforderungen zum 

Artenschutz, 3-Stufenmodell“ wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

Die Ausführungen zum 3-Stufenmodell werden zur Kenntnis 

genommen und bei der Untersuchung des Artenschutzes 

berücksichtigt. 

Der Umweltbericht wird im nächsten Verfahrensschritt erarbeitet. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden im Bebauungsplan zum 

Pflanzzwang wie auch in der Pflanzliste ergänzt. 

 

 

 

Zu Immissionsschutz 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Zu Grundwasserschutz 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Zu Bodenschutz 

 

Der Umweltbericht wird zum Entwurf erarbeitet und dem 

Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden bei der Ermittlung der 

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

Das Merkblatt „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“ wird unter 

Hinweise aufgenommen.  

 

Berücksichtigung 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Altlasten und Schadensfälle 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Zu Kommunale Abwasserbeseitigung 

 

Die nebenstehenden Hinweise wurden in den Textteil des 

Bebauungsplans aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Gewässerbewirtschaftung 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

Zu Hochwasserschutz und Wasserbau 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

2. Straßenbauamt 

Der Freihaltebereich im Abstand von 20 m vom äußeren Rand der 

befestigten Fahrbahn der Landesstraße ist bereits im Planteil des 

Bebauungsplanes als Hinweis enthalten. Dieser wurde schriftlich in 

der Begründung wie auch im Textteil unter den Hinweisen ergänzt. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

Zu 2  

 

 

 

Die Verkehrsuntersuchung der brenner BERNARD ingenieure GmbH 

vom 09.06.2017 kommt zu folgendem Ergebnis: „Nach Umbau des 

Knotenpunktes zur entsprechenden Herstellung der 

Leistungsfähigkeit wird die Ausfahrt empfohlen. Sowohl eine 

Umgestaltung zu einem Kreisverkehr als auch zu einem 

signalgeregelten Knotenpunkt stellen die Leistungsfähigkeit des 

Knotenpunktes her.“ 

Der nebenstehenden Ausführung wird somit zugestimmt, dass ein 

Anschluss an den Knotenpunkt erst nach Umgestaltung und einer 

damit verbesserten Qualitätsstufe empfohlen wird. 

Die Stadt Weinstadt befindet sich dazu in Abstimmung mit dem 

Regierungspräsidium Stuttgart, Baureferat Süd. 

 

Zu 3. Amt für Vermessung und Flurneuordnung 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 4. Landwirtschaftsamt 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bei der Erstellung des Bebauungsplanes wurden die genannten 

Punkte ausreichend gewürdigt und in der Begründung ausgeführt. 

Das Regierungspräsidium erhält nach Inkrafttreten des Planes eine 

Mehrfertigung der Planunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Weinstadt Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Metzgeräcker Süd“ 12/49 

 

Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die Anbaubeschränkung an die Landesstraße ist 

bereits im Planteil des Bebauungsplanes enthalten. Die 

nebenstehenden Ausführungen werden zusätzlich in die Hinweise im 

Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. Eine Ergänzung zur 

Blendfreiheit wird unter den Punkt „Außenbeleuchtung“ in die 

Örtlichen Bauvorschriften aufgenommen. 

Im Bestand wird das Gebiet über den Knotenpunkt Rommelshauser 

Straße / Stettener Straße und die im angrenzenden Bebauungsplan 

Halde V geplante Straße (neue Straßenbezeichnung 04/2018: 

Junkeräcker) erschlossen. Entgegen den im Vorentwurf festgesetzten 

Vorhalteflächen zum eventuellen Anschluss an die Landesstraße, wird 

im Entwurf, aufgrund des nicht konkret vorliegenden Flächenbedarfs 

auf eine Flächenvorhaltung verzichtet. An der grundsätzlichen 

Befürwortung und Forcierung des Anschlusses der Junkeräcker 

Straße an die Landesstraße ändert sich nichts. 

Die Ausführungen zur bestehenden Zu-/Ausfahrt des Gebietes 

werden in der Begründung zum Bebauungsplan konkretisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.1 

 

 

 

Die interne Prüfung der Verwaltung hat ergeben, dass auf die 

Verlängerung des im Bebauungsplan “Halde V“ festgesetzten Fuß-, 

Rad- und Wirtschaftswegs auf der nördlichen Seite der Landesstraße 

im Bereich des Bebauungsplans „Metzgeräcker Süd“ verzichtet 

werden kann. Das Radwegenetz ist ausreichend durch den südlich 

der Landesstraße vorhandenen straßenbegleitenden Wirtschaftsweg 

ausgebildet. Sowohl an der Kreuzung L 1199 / Rommelshauser 

Straße als auch an der Kreuzung L 1199 / L 1201 sind Überwege 

vorhanden. Eine Weiterführung des im Bebauungsplan „Halde V“ 

festgesetzten Weges auf der anderen Seite ist somit vorhanden. 

Die nebenstehenden Ausführungen wurden in den örtlichen 

Bauvorschriften zu den Werbeanlagen ergänzt. 

 

Die Schalleinwirkungen der L 1201 wurden im Rahmen des 

angrenzenden Bebauungsplanverfahrens Halde V vom Büro ISIS 

Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz Dipl. Ing. (FH) Manfred 

Spinner (Riedlingen, März 2018) untersucht. Das Plangebiet 

„Metzgeräcker Süd“ ist in Teilen in dieser Schallbetrachtung 

enthalten. Der Bereich der Sondergebietsfläche in der die 

schutzbedürftige Nutzung Wohnen zulässig ist (SO 2), wird demnach 

nicht vom Straßenlärm beeinträchtigt. Hier liegen die 

Beurteilungspegel nachts unterhalb der Orientierungswerte für 

allgemeine Wohngebiete von 45 dBA. Die übrigen Bereiche des 

Sondergebietes sind als gewerblicher Betrieb einzuschätzen, insofern 

sind hier höhere Schalleinwirkungen ohne Beeinträchtigung der 

Nutzung möglich. Es kann demnach von einer Vereinbarkeit der im 

Bebauungsplan festgesetzten Nutzung mit der angrenzenden 

Landesstraße ausgegangen werden.  

 

Die Anregungen zur frühzeitigen Abstimmung der Planungen werden 

zur Kenntnis genommen und ggf. im weiteren Verfahren 

entsprechend berücksichtigt. 

 

 

berücksichtigt 

durch Änderung 

der Planung 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.3 

 

 

 

 

 

 

Geotechnik 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden unter den Hinweisen in 

den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boden 

Kenntnisnahme, dass keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

vorgetragen werden. 

Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme, dass keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

3.3 

 

 

Das in der Anlage mitgesendete Merkblatt für Planungsträger hat keine 

Auswirkungen auf den Bebauungsplan, weshalb es nicht in die 

Abwägungstabelle mit aufgenommen wird. 

 

 

Grundwasser 

Kenntnisnahme, dass das Plangebiet außerhalb eines bestehenden 

oder geplanten Wasserschutzgebietes liegt und dass keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden. 

 

Bergbau 

Kenntnisnahme, dass das Plangebiet nicht von Altbergbau oder 

Althohlräumen betroffen ist. 

 

Geotopschutz 

Kenntnisnahme, dass die Belange des geowissenschaftlichen 

Naturschutzes nicht tangiert werden. 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Dem Geotop-Kataster sind für den Planbereich keine weiteren 

Informationen zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass der Planung keine regionalplanerischen Ziele 

entgegenstehen. 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Gemäß der Stellungnahme des Planungsverbandes Unteres Remstal 

vom 14.02.2019 ist der Bebauungsplan, entgegen der Argumentation 

im Vorentwurf, nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Daher wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gem. 

§ 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laut telefonischer Absprache hat die Verbandsversammlung nicht 

stattgefunden, die Unterlagen wurden stattdessen den 

Verbandsvertretern zugänglich gemacht. Die Stellungnahme ist im 

Folgenden abgebildet. 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass der Bebauungsplan nicht aus dem aktuellen 

Flächennutzungsplan entwickelt ist. 

Der FNP wird im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

geändert. 

Kenntnisnahme, dass keine weiteren Anregungen oder Bedenken 

bestehen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der gegebenen Bestandssituation ist die Gärtnerei derzeit 

von der angrenzenden Straße südwestlich (neue Straßenbezeichnung 

04/2018: Junkeräcker) anfahrbar. Von der L 1201 wie auch von der 

Rommelshauser Straße bestehen keine direkten Verbindungen ins 

Gebiet. Der im zeichnerische Teil eingetragene Wirtschaftsweg wird, 

entsprechend der Bestandssituation zur Erschließung der 

angrenzenden Grundstücke festgesetzt. 

Die angrenzende Straße Junkeräcker befindet sich im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Halde V“, für welchen am 

27.09.2018 der Satzungsbeschluss gefasst wurde. Darin ist eine 

ausreichend breite Straßenverkehrsfläche mit Wendemöglichkeit im 

Gebiet „Halde V“ festgesetzt. 

Bisher gibt es zwischen der L 1201 und der Straße Junkeräcker 

keinen Anschluss. Im Falle der Qualitätsstufenaufwertung des 

Knotenpunktes L 1199 / L 1201 könnte gegebenenfalls langfristig ein 

zusätzlicher Anschluss an das überörtliche Straßennetz entstehen. 

Kenntnisnahme, dass damit keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange des Zweckverbandes 

Landeswasserversorgung nicht betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange der NOW berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen, dass ein Anschluss des 

Plangebietes an den Knotenpunkt L 1199 / L 1201 begrüßt wird, 

werden wohlwollend zur Kenntnis genommen. Zum Anschluss muss 

gem. verkehrlicher Untersuchung des Büros Brenner Bernard 

Ingenieure vom 09.06.2017 erst der Kreuzungsbereich in seiner 

Leistungsfähigkeit verbessert werden. Dies liegt nicht in der 

gemeindlichen Planungshoheit. Nach Umbau des Knotenpunktes zur 

entsprechenden Herstellung der Leistungsfähigkeit wird die Ausfahrt 

auch aus Sicht des Gutachters empfohlen. 

Entgegen den im Vorentwurf festgesetzten Vorhalteflächen zum 

eventuellen Anschluss an die Landesstraße, wird im Entwurf, 

aufgrund des nicht konkret vorliegenden Flächenbedarfs auf eine 

Flächenvorhaltung verzichtet. An der grundsätzlichen Befürwortung 

und Forcierung des Anschlusses der Straße Junkeräcker (neue 

Straßenbezeichnung 04/2018) an die Landesstraße ändert sich 

nichts. 

Die Unterlagen wurden dem Regierungspräsidium weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände erhoben werden. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Betriebszeiten 

Hinsichtlich der Betriebszeiten wird davon ausgegangen, dass keine 

nächtliche Betriebserlaubnis besteht, da mit Verlagerung des 

Betriebes aus der innerörtlichen Lage in den Außenbereich im Jahre 

2003 auch die Betriebszeitenbeschränkung beantragt und der Betrieb 

mit dieser Beschränkung genehmigt wurde. Eine zusätzliche 

(immissionsschutzrechtliche) Auflage bedarf es nicht. Die 

Baugenehmigungen aus den Jahren 1991 und 1992 für eine 

Gewächshausanlage enthielten keine Betriebszeitenangabe, da hier 

keine Betriebsverlagerung Gegenstand der Genehmigung war. 

 

Zu Bestandsschutz 

Bereits im Bebauungsplan zur Entwicklung des Wohngebietes „Halde 

V“ wurde der genehmigte Bestand der bestehenden Gärtnerei 

berücksichtigt, indem Schallschutzmaßnahmen an der 

Wohnbebauung im Gebiet „Halde V“ festgesetzt wurden. Da keine 

nächtliche Betriebserlaubnis vorliegt, ergibt sich hierfür auch kein 

Bestandsschutz gegenüber der heranrückenden Wohnbebauung. 

Durch den Bebauungsplan „Metzgeräcker Süd“ wird diese derzeit 

bestehende Vereinbarkeit des genehmigten Betriebes mit der 

geplanten Wohnbebauung planungsrechtlich gesichert. Da eine 

nächtliche Betriebserlaubnis nicht besteht werden entsprechende 

Zufahrtsverbote für LKW im Nachtzeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr in 

die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen.  

Durch die festgesetzten nächtlichen Zu- und Abfahrtsverbote wird 

somit nicht in den genehmigten Betriebsablauf eingegriffen. Eine 

Beeinträchtigung oder Gefährdung des Gärtnereibetriebes wird daher 

durch die Festsetzung des nächtlichen Zu- und Abfahrtsverbotes 

nicht vorgenommen. 

 

Zu Rücksichtnahmegebot bei Entwicklungsabsichten  

Unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist es 

zumutbar, dass die Gärtnerei für die Ausdehnung seiner 

Betriebstätigkeit auf den Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr) selbst 

 

 

 

 

Kenntnisnahme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

Keine Änderung 

der Planung  
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

14 

 

 

aktive Schallschutzmaßnahmen unternimmt. Eine Änderung des 

Baukonzeptes zur Ermöglichung einer zukünftigen Nachtanlieferung 

der Gärtnerei wurde aufgrund der Verhältnismäßigkeit im 

Bebauungsplanverfahren Halde V verworfen. Zumal seit Aufnahme 

des Wohngebietes „Halde V“ im Rahmen der 

Flächennutzungsplanaufstellung 2015 in den Jahren vor 2004 der 

Öffentlichkeit und somit auch der Gärtnerei bewusst war, dass das 

Wohnbaugebiet Halde V geplant ist und dass bei der Entwicklung der 

Gärtnerei auf dieses Baugebiet Rücksicht genommen werden muss.  

Es wird demnach im vorliegenden Bebauungsplan „Metzgeräcker 

Süd“ eine ausnahmsweise nächtliche Zu- und Abfahrt ermöglicht, 

sofern die Gärtnerei selbst aktive Schallschutzmaßnahmen 

unternimmt, bzw. die Zu- und Ausfahrt so anordnet, dass eine 

Beeinträchtigung des Wohnens hierdurch ausgeschlossen wird. 

Weitere bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebsgebäude der 

Gärtnerei nach Südwesten, die z.B. als Ersatzflächen für ggf. 

erforderliche Flächen für Schallschutzmaßnahmen (z.B. Einhausung 

der Anlieferungszone) oder zur Umstrukturierung des Betriebes 

genutzt zu werden können, sind städtebaulich vertretbar und werden 

im Bebauungsplan gesichert.  

Zu Pflanzzwang 

Die private Grünfläche mit Ausgleichsmaßnahmen, die 

Baumpflanzungen und sonstigen Pflanzfestsetzungen werden in dem 

Umfang im Bebauungsplan festgesetzt, wie sie als Ausgleich für den 

möglichen Eingriff durch Erweiterung der Gärtnerei erforderlich sind. 

Hierdurch entstehen keine Einschränkungen der privaten 

Flächennutzungen, die nicht selbst ausgelöst werden. Sofern die 

Erweiterung nicht vollzogen wird, wird auch die Ausgleichsfläche 

nicht benötigt und die Flächen können weiterhin im Bestand genutzt 

werden.  

Städtebaulich soll durch den Pflanzzwang die Einbindung des 

Plangebietes in die Umgebung optisch unterstützt werden. Der 

Pflanzzwang „Einzelbäume“ unterstreicht die angestrebte 

Randeingrünung. Er wird im Bereich der Landesstraße reduziert.  

Die IHK wird am weiteren Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung 

der Planung  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung 

der Planung  
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwendungen oder 

Veränderungswünsche erhoben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Stadt Weinstadt Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Metzgeräcker Süd“ 29/49 

 

Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Höchstspannungsleitungen im 

Planbereich verlaufen. 

 

Die zuständigen Unternehmen wurden beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die Richtfunktrassen war bereits im Vorentwurf des 

Bebauungsplanes „Metzgeräcker Süd“ vom 03.09.2018 enthalten. Da 

sich die Angaben nun etwas geändert haben, wurden die 

Ausführungen in der Begründung entsprechend angepasst und 

aktualisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

19 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

19 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und in der Begründung zum Bebauungsplan entsprechend 

aktualisiert. 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen und Bedenken vorgetragen 

werden. 

Die Syna GmbH wird am weiteren Verfahren nicht beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass im Geltungsbereich keine 

Höchstspannungsleitungen geplant sind und damit keine Bedenken 

oder Anregungen vorgebracht werden. 

Die TransnetBW GmbH wird am weiteren Verfahren nicht beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Anregungen vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Gemeinde Winterbach keinerlei 

Anregungen und Bedenken hat. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken erhoben und keine 

Anregungen vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 

Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Stadt Waiblingen nicht berührt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

A. I. 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Verweis auf Ausführungen zu II  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

Ö1 

 

 

 

Zu II  

Zu Betriebszeiten 

Die Baugenehmigungen aus den Jahren 1991 und 1992 für eine 

Gewächshausanlage enthielten keine Betriebszeitenangabe, da hier 

keine Betriebsverlagerung Gegenstand der Genehmigung war. Sie 

betrafen nur Gewächshäuser, die zu dem innerörtlich angesiedelten 

Betrieb gehörten. Diese Baugenehmigungen ohne 

Betriebsbeschreibung lassen allenfalls zu, dass eine Zu- und Abfahrt 

stattfindet, nicht jedoch ein Nachtbetrieb. Ab der Verlagerung des 

Betriebes wurde bei allen Baugenehmigungen die Betriebszeit für 

diese Anlage auf 06:00h bis 22:00h, außer an Sonn- und Feiertagen, 

beschränkt. Es wird daher für den Gesamtbetrieb von keiner 

nächtlichen Betriebserlaubnis ausgegangen. 

Zu Bestandsschutz 

Bereits im Bebauungsplan zur Entwicklung des Wohngebietes „Halde 

V“ wurde der genehmigte Bestand der bestehenden Gärtnerei 

berücksichtigt, indem Schallschutzmaßnahmen an der 

Wohnbebauung im Gebiet „Halde V“ festgesetzt wurden. Da keine 

nächtliche Betriebserlaubnis vorliegt, ergibt sich hierfür auch kein 

Bestandsschutz gegenüber der heranrückenden Wohnbebauung. 

Durch den Bebauungsplan „Metzgeräcker Süd“ wird diese derzeit 

bestehende Vereinbarkeit des genehmigten Betriebes mit der 

geplanten Wohnbebauung planungsrechtlich gesichert. Da eine 

nächtliche Betriebserlaubnis nicht besteht werden entsprechende 

Zufahrtsverbote für LKW im Nachtzeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr in 

die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen.  

Durch die festgesetzten nächtlichen Zu- und Abfahrtsverbote wird 

somit nicht in den genehmigten Betriebsablauf eingegriffen. Eine 

Beeinträchtigung oder Gefährdung des Gärtnereibetriebes wird daher 

durch die Festsetzung des nächtlichen Zu- und Abfahrtsverbotes 

nicht vorgenommen. 

Zu Rücksichtnahmegebot bei Entwicklungsabsichten  

Unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist es 

zumutbar, dass die Gärtnerei für die Ausdehnung seiner 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

Keine Änderung 

der Planung  
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Betriebstätigkeit auf den Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr) selbst 

aktive Schallschutzmaßnahmen unternimmt. Eine Änderung des 

Baukonzeptes zur Ermöglichung einer zukünftigen Nachtanlieferung 

der Gärtnerei wurde aufgrund der Verhältnismäßigkeit im 

Bebauungsplanverfahren Halde V verworfen. Zumal seit Aufnahme 

des Wohngebietes „Halde V“ im Rahmen der 

Flächennutzungsplanaufstellung 2015 in den Jahren vor 2004 der 

Öffentlichkeit und somit auch der Gärtnerei bewusst war, dass das 

Wohnbaugebiet Halde V geplant ist und dass bei der Entwicklung der 

Gärtnerei auf dieses Baugebiet Rücksicht genommen werden muss. 

Es wird demnach im vorliegenden Bebauungsplan „Metzgeräcker 

Süd“ eine ausnahmsweise nächtliche Zu- und Abfahrt ermöglicht, 

sofern die Gärtnerei selbst aktive Schallschutzmaßnahmen 

unternimmt, bzw. die Zu- und Ausfahrt so anordnet, dass eine 

Beeinträchtigung des Wohnens hierdurch ausgeschlossen wird. 

Weitere bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebsgebäude der 

Gärtnerei nach Südwesten, die z.B. als Ersatzflächen für ggf. 

erforderliche Flächen für Schallschutzmaßnahmen (z.B. Einhausung 

der Anlieferungszone) oder zur Umstrukturierung des Betriebes 

genutzt zu werden können, sind städtebaulich vertretbar und werden 

im Bebauungsplan gesichert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Änderung 

der Planung  
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Nr. Anregungen der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

Ö1 

 

 

 

Hinweis: Die Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Halde V“ werden 

nicht in die Abwägung mit aufgenommen, da diese bereits im 

Bebauungsplanverfahren „Halde V“ berücksichtigt und abgewogen 

worden sind. 

 

Zu B. I. 

Die Anregungen werden wie folgt teilweise berücksichtigt:  

Zu II. 1. 

Auf die vorangehenden Ausführungen zu I (Betriebszeiten, 

Bestandsschutz und Rücksichtnahmegebot) wird verwiesen. 

Eine Verlegung der Ein- und Ausfahrt wäre lediglich eine Möglichkeit 

zur Begegnung der Schallsituation, es könnten auch andere 

Reaktionen auf dem Betriebsgelände in Betracht gezogen werden. 

(vgl. vorangehender Bewertungsvorschlag) 

 

Zu II. 2. a) 

Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für Betriebsgebäude der 

Gärtnerei nach Südwesten auf den Flurstücken 693, 694 und 695, die 

z.B. als Ersatzflächen für ggf. erforderliche Flächen für 

Schallschutzmaßnahmen (z.B. Einhausung der Anlieferungszone) 

oder zur Umstrukturierung des Betriebes genutzt zu werden können, 

sind städtebaulich vertretbar und werden im Bebauungsplan 

gesichert. Da sich das Flurstück 700 jedoch nicht im Eigentum des 

Betriebes befindet, stehen einer baulichen Erweiterung im Süden 

bestehende Grundstücksverhältnisse entgegen. Aufgrund des hohen 

naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarfs für den baulichen Eingriff 

der Erweiterung müssen die sonstigen Flächen incl. der Flurstücke 

698 und 699 für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung gestellt 

werden. Sie sind im Bebauungsplan entsprechend festgesetzt. 

Der Anregung, Flächen für eine bauliche Erweiterung zuzulassen, 

wird demnach insoweit nachgekommen, dass der hierfür 

erforderliche Ausgleich intern im Gebiet ausgeglichen werden kann 

und keine externen Ausgleichsmaßnahmen und -flächen ausgelöst 

werden.  
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Zu II. 2. b) 

Die private Grünfläche mit Ausgleichsmaßnahmen, die 

Baumpflanzungen und sonstigen Pflanzfestsetzungen werden in dem 

Umfang im Bebauungsplan festgesetzt, wie er als Ausgleich für den 

möglichen Eingriff durch Erweiterung der Gärtnerei erforderlich ist. 

Hierdurch entstehen keine Einschränkungen der privaten 

Flächennutzungen, die nicht selbst ausgelöst werden. Sofern die 

Erweiterung nicht vollzogen wird, wird auch die Ausgleichsfläche 

nicht benötigt und die Flächen können weiterhin im Bestand genutzt 

werden.  

Städtebaulich soll durch die Pflanzfestsetzungen die Einbindung des 

Plangebietes in die Umgebung optisch unterstützt werden. Der 

Pflanzzwang „Einzelbäume“ entlang der Rommelshauser Straße 

ergänzt die vorhandene Randeingrünung und wird beibehalten. 

Neben den vorgebrachten Bedenken von Seiten des Einwenders zu 

den Baumpflanzungen liegen für den Bereich entlang der 

Landesstraße jedoch auch aus artenschutzrechtlicher Sicht Einwände 

gegen die Bäume vor. Auf die Baumpflanzungen entlang der 

Landesstraße wird daher zugunsten Einwände des Privaten und der 

Besonnung der Ausgleichsflächen für den Artenschutz verzichtet. Die 

für das Landschaftsbild notwendige Fassung des Siedlungsrands 

und Begrünung der Landesstraße durch Bäume wird im vorliegenden 

Bereich ausreichend durch die Baumreihe auf der Südwestseite der 

Landesstraße erlangt, die dann im Bereich Halde V auf die 

nordöstliche Straßenseite verspringt, so dass den Einwendungen 

nachgekommen werden kann. 

Durch das städtebauliche und ökologische Erfordernis ist die 

sachliche und rechtliche Rechtfertigung gegeben. 

Zu II. 2. c) 

Für die erforderlichen Trasse mit Radien und Straßenbreiten zur 

Herstellung einer Verlängerung der Straße Junkeräcker (neue 

Straßenbezeichnung 04/2018) mit Anschluss an die Landesstraße 

werden im Bebauungsplan „Halde V“ bereits öffentliche Flächen 

vorgehalten. Ob diese Flächen jedoch ausreichen oder ob für den 

Anschluss an die Landesstraße weitere Flächen auch im Bereich des 
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Gebietes Metzgeräcker Süd benötigt werden, kann derzeit, da noch 

keine konkreten Planungen des Straßenbauträgers vorliegen, nicht 

definiert werden. Daher erfolgt im Entwurf des Bebauungsplans 

„Metzgeräcker Süd“ keine zusätzliche Flächensicherung mehr.   

Der Anregung wird nachgekommen, auf die Ausweisung einer 

Verkehrsgrünfläche wird verzichtet. Die Flurstücke 698 und 699 

bleiben daher im privaten Besitz und sind bei Bedarf als Ausgleich für 

den baulichen Eingriff heranzuziehen. 

 

Hinweis: Sobald Planungen des Kreuzungsumbaus in Angriff 

genommen werden, wird hierfür ein Planfeststellungsverfahren oder 

ein planfeststellungsersetzender Bebauungsplan notwendig, der die 

benötigten Flächen einbeziehen wird. An der grundsätzlichen 

Befürwortung und Forcierung des Anschlusses der Straße 

Junkeräcker (neue Straßenbezeichnung 04/2018) an die Landesstraße 

wird festgehalten. Die Stadt wird sich weiterhin für eine zeitnahe 

Realisierung einsetzen. 

 

Zu II. 2. d)  

Die interne Prüfung der Verwaltung hat ergeben, dass auf die 

Verlängerung des im Bebauungsplan “Halde V“ festgesetzten Weges 

auf der nördlichen Seite der Landesstraße im Bereich des 

Bebauungsplans „Metzgeräcker Süd“ verzichtet werden kann. Das 

Radwegenetz ist ausreichend durch den südlich der Landesstraße 

vorhandenen straßenbegleitenden Wirtschaftsweg ausgebildet. 

Sowohl an der Kreuzung L 1199 / Rommelshauser Straße als auch an 

der Kreuzung L 1199 / L 1201 sind Überwege vorhanden. Eine 

Weiterführung des im Bebauungsplan „Halde V“ festgesetzten Weges 

auf der anderen Seite ist somit vorhanden. 

Der Anregung wird demnach nachgekommen, auf die Verlängerung 

des Weges entlang der Landestraße wird im Bereich des 

Plangebietes Metzgeräcker Süd verzichtet. 
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Als Anlagen des Schreibens sind die Vollmacht wie auch die 

Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Halde V“ mit Anlagen 

beigefügt. Diese werden nicht in die Abwägung mit aufgenommen, 

da diese bereits im Bebauungsplanverfahren „Halde V“ berücksichtigt 

und abgewogen worden sind. 
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